
Betrifft 

Änderung des NÖ Wasserleitungsanschlussgesetzes 1978 (NÖ WLAG 1978) 

 
 

Textgegenüberstellung 
 
 
Alter Text 
 
§ 2 Abs. 4 dritter Satz NÖ WLAG 

(4) … 

     Ab Rechtskraft des Auflassungsbescheides gilt ein seinerzeitiger Feststellungs- 

     bescheid über das Nichtbestehen des Anschlusszwanges im Umfang der 

     Auflassung als aufgehoben. 

 
 
 
Neuer Text 
 
§ 2 Abs. 4 dritter Satz NÖ WLAG 

(4) … 

     Ab Rechtskraft der Entscheidung gemäß § 3 gilt eine seinerzeitige Entscheidung 

     über das Nichtbestehen des Anschlusszwanges im Umfang der Auflassung als 

     aufgehoben. 
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